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Sobald die definitiven Baupläne für das restliche Areal ausgearbeitet sind, ist zu über-
prüfen, ob der durchgeführte Nachweis für die bereits projektierten Gebäude und für 
das gesamte Projektareal nach wie vor Gültigkeit hat. 
Die Umweltverträglichkeit einer Grundwassernutzung zur Wärme- und Kältenutzung 
wird durch ein separates Bewilligungs-, resp. Konzessionsverfahren sichergestellt. Die 
Trinkwasserfassungen werden gemäss derzeitigem Stand der Planung nicht beein-
flusst. Generell kann das Projekt mit den definierten Massnahmen, unter sorgfältiger 
Berücksichtigung der Grundwasserschutz-Thematik in den noch auszuarbeitenden 
Konzepten, als umweltverträglich bezüglich des Umweltbereiches Grundwasser beur-
teilt werden. 

Entwässerung Während der Bauphase ist ein sorgfältiger Umgang mit wassergefährdenden Flüssig-
keiten gefordert. Die Auswirkungen in der Bauphase können mittels Umsetzung von 
Massnahmen gemäss den geltenden Gesetzen, Normen, Richtlinien und Merkblätter 
im zulässigen Bereich gehalten werden. Die Entwässerung im Betriebszustand ist zum 
heutigen Zeitpunkt vom Gebäude 1 vorhanden. Für die weiteren Gebäude muss  das 
Entwässerungskonzept für die Betriebsphase nach den geltenden Normen geplant 
und umgesetzt werden. Unter Einhaltung dieser Massnahmen kann die Entwässerung 
in der Bau- und Betriebsphase als umweltverträglich betrachtet werden. 

Auswirkungen auf den 
Boden und den Wald 

Da kein fruchtbarer, schützenswerter Boden vorhanden ist, hat das Projekt keine Aus-
wirkungen auf das Schutzgut Boden. Ebenso hat das Projekt aufgrund der geografi-
schen Distanz keinen Einfluss auf Wälder. 

Altlasten Auf den Parzellen Kat.-Nrn. 2222 und 4489 sind keine Massnahmen bezüglich Altlas-
ten erforderlich. Mit entsprechenden Massnahmen kann die mit Altlasten belastete 
Parzelle Kat.-Nr. 6606 nach Abschluss aller Bebauungsetappen aus dem Kataster für 
belastete Standorte entlassen werden.  

Abfälle und umweltge-
fährdende Stoffe 

Die belasteten Materialien im Untergrund der Parzelle Kat.-Nr. 6606 können mit ent-
sprechenden Massnahmen fachgerecht entsorgt werden, ebenso beim Rückbau der 
Bestandesgebäude Schorenweg 10, 10a und 14 anfallende Baustoffe. 

Störfallvorsorge Die zukünftigen Arealentwicklungen uptownBasel mit dem UVP Schoren auf der Par-
zelle 6606 (uptown UPT I) und den Parzellen 2222 und 4489 (uptown UPT II) liegen im 
Konsultationsbereich der Erdgashochdruckleitung des Gasverbundes Mittelland AG, 
Strecke 275 (12"/70 bar). Deshalb muss gemäss der Planungshilfe "Koordination 
Raumplanung und Störfallvorsorge" des Bundesamtes für Raumentwicklung und des 
Bundesamtes für Umwelt (BAFU) die Risikorelevanz dieser Siedlungsentwicklung 
überprüft werden. 
Die beiden Szenarien AKTUELL und MAX (Stand 2.11.2020) ergeben für den betrach-
teten Leitungsabschnitt der Erdgashochdruckleitung Summenkurven im Wahrschein-
lichkeits-Ausmass-Diagramm, welche teilweise im Übergangsbereich gemäss den Be-
urteilungskriterien des BAFU liegen. Die Summenkurven für den Abschnitt 
uptownBasel Parz. 6606 (UPT I) befinden sich in der unteren Hälfte bzw. in der Mitte 
des Übergangsbereiches. Die Summenkurven für den Abschnitt uptownBasel Parz. 
2222/4489 (UPT II) befinden sich jedoch vollständig im akzeptablen Bereich. 
Bei Summenkurven teilweise im Übergangsbereich nimmt die Vollzugsbehörde für 
den entsprechenden Schadenindikator, im vorliegenden Fall für den Bevölkerungs-
schutz, eine Interessenabwägung vor. 
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Naturgefahren Mittels der Umsetzung von geeigneten Massnahmen für den Hochwasserschutz so-
wie z.B. die Einhaltung einer spezifischer Hochwasserkote für alle Gebäude kann die 
Gefährdung durch Hochwasser in einem akzeptablen Bereich gehalten werden. 

Auswirkungen auf die 
Flora, Fauna und Le-
bensräume 

Durch das Vorhaben gehen Ruderalflächen verloren, die jedoch mit der geplanten ex-
tensiven Begrünung diverser Dachflächen, sowie der Entwicklung der westlichen, zur 
Birs zugewanten Fläche kompensiert werden. Biotopvernetzungselemente werden 
erhalten, ersetzt und mehrheitlich stark aufgewertet. Geeignete Massnahmen ermög-
lichen, im Areal ausreichend ortstypische trockene, bewuchsarme Lebensräume für 
Flora und Fauna herzustellen. 

Auswirkungen auf 
das Landschafts- und 
Ortsbild 

Das Vorhaben hat wegen geplanten Gebäudehöhen von bis zu 60 m Auswirkungen 
auf die Landschaft und das Ortsbild. Mithilfe geeigneter Massnahmen kann das Vor-
haben landschafts- und ortsbildverträglich realisiert werden. Die Massnahmen bein-
halten ein Materialisierungs- und Farbkonzept für die Aussenhülle sowie Regelungen 
zur Innen- und Aussenbeleuchtung und zu selbstleuchtenden Reklamen. 

Wenig relevante Um-
weltbereiche 

Das Vorhaben hat keine relevanten negativen Auswirkungen in den Umweltbereichen 
Kulturdenkmäler, archäologischen Stätten oder umweltgefährdende Organismen. 

Vorhaben umweltver-
träglich realisierbar 

Basierend auf dem heutigen Projektierungsstand und den getroffenen Annahmen ist 
das Bauvorhaben mit der Umweltschutzgesetzgebung vereinbar. Unter Einhaltung 
der formulierten Massnahmen kann das Vorhaben umweltverträglich realisiert wer-
den. 
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Tabelle 1: Relevanz-
matrix und zugewie-
sene Büros     
Quelle: eigene Dar-
stellung 

 
 

 

  

Untersuchungsperiode Als Referenzjahr für den Ausgangszustand vor Baubeginn gilt das Jahr 2018. Dieser 
Zustand ist massgebend für die Erfolgskontrolle der Massnahmen. Die Bauphase wird 
ab dem Jahr 2018 für eine Dauer von 10 Jahren projektiert. Das Vorhaben wird vo-
raussichtlich 2028 fertiggestellt und betriebsbereit sein.  

Berücksichtigung der 
Stellungnahme der 
Fachstellen 

Die Fachstellen haben sich in der Aktennotiz vom 26. November 2018 zur UVP «Quar-
tierplanung Schoren Gemeinde Arlesheim» - Voruntersuchung geäussert. Die vorlie-
gende Hauptuntersuchung setzt die darin formulierten Anliegen um.  
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2 Verfahren 

2.1 Massgebliches Verfahren 

2.2 Erforderliche Spezialbewilligungen 

Spezialbewilligungen Es sind für das Vorhaben keine Spezialbewilligungen erforderlich, weil kein Wald ge-
rodet, keine Ufervegetation beseitigt und keine Deponie erstellt wird sowie keine 
technischen Eingriffe in Gewässer vorgenommen werden. 

 

  

Verfahren Gemäss der Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPV) des Bundes 
unterliegen Parkhäuser und -plätze für mehr als 500 Motorwagen der UVP. Die Kan-
tone bestimmen das massgebliche Verfahren. Im Kanton Basel-Landschaft ist das 
massgebliche Verfahren das «Raumplanerische Verfahren», welches im Dokument 
«Ablauf UVP-Verfahren» des Rechtsdiensts der Bau- und Umweltschutzdirektion des 
Kantons Basel-Landschaft vorgegeben ist. In diesem Dokument ist beschrieben, wie 
die Verfahren für die UVP und für die Quartierplanung miteinander verknüpft werden. 
Der kantonale Regierungsrat ist zuständig für die Genehmigung des Vorhabens.  
 





Jermann Ingenieure + Geometer AG    UVB Schore - Hauptuntersuchung 11/113 

Abbildung 3: Erwei-
terter Untersu-
chungsperimeter UVP 
Quelle: geoview.bl.ch, 
eigene Bearbeitung 

 

  

3.2 Gegenwärtige Nutzung des Areals 

Geschichtlicher Ver-
gangenheit des Areals 

Die Nutzungsgeschichte begann im Jahr 1892 mit der Gründung der Elektrizitätsge-
sellschaft Alioth AG, welche zwischen 1893 und 1910 eine Fabrik zur Herstellung von 
Generatoren, Motoren und Transformatoren betrieb. 1913 wurde der Betrieb von 
Brown Boveri & Cie. übernommen und sukzessive ausgebaut. Bis zur Krisenzeit der 
Dreissigerjahre wurden auf dem Areal hauptsächlich Motoren gebaut. Nach dem 2. 
Weltkrieg stieg der Platzbedarf an Lagerräumen und -flächen bei der BBC stark an.  
Auf dem Areal waren zu Beginn der 60er Jahre neben dem Lager- und Speditionsbe-
trieb zusätzlich die Lokmontage, die Isolatorenzementiererei sowie ein Teil des 
Schaltafelbaus (Truckmontage) angesiedelt. Mit Beginn der 80er Jahre wurden die Ak-
tivitäten der BBC auf dem Werkareal abgebaut. Die verbliebenen Aktivitäten wurden 
ab 1987 sukzessive reduziert und schliesslich komplett aufgegeben. In der Folge wur-
den die freiwerdenden Räumlichkeiten an Dritte zur gewerblichen Nutzung weiter-
vermietet.  
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Gegenwärtige Nutzung Im Jahr 2020 werden die Gebäude auf dem Areal für Gewerbe sowie für Büronutzung 
verwendet. Darin arbeiten aktuell rund 300 Personen. Arbeitsplätze, die jetzt schon 
auf dem Areal sind und auch zukünftig bleiben sollen, sind jene der Kantonspolizei 
Basel-Landschaft, der Grenzwache sowie diverse kleinere Unternehmen im Dienstleis-
tungssektor. Die Polizei arbeitet im Schichtbetrieb.  

Bestandesbauten Zu den Bestandesbauten auf dem Areal zählt das Gebäude am Schorenweg 10 mit 
Büronutzungen, der Logistik & Gewerbebau inkl. Parkdeck am Schorenweg 14 sowie 
die Lagerhalle am Schorenweg 12 (siehe Abbildung 4). Das Parkdeck fasst rund 80 Au-
toabstellplätze. Darüber sind gerundete Dachelemente mit einer Photovoltaik-Anlage 
installiert. Im durchgehenden UG befinden sich weitere rund 250 Abstellplätze für 
motorisierte Fahrzeuge. Auf dem Areal befinden sich heute insgesamt rund 450 Ab-
stellplätze für motorisierte Fahrzeuge. 

Nutzungszone Das Areal befindet sich in den Gewerbezonen G3a und G3b. Innerhalb des Areals ist 
ausserdem der rechtsgültige Quartierplan «Untere Weiden» verortet (siehe Kapitel 
4.2).  

Abbildung 4: Gegen-
wärtige Nutzung 
Quelle: eigene Darstel-
lung 
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4 Vorhaben 

4.1 Beschreibung des Vorhabens 

4.1.1 Architektonisches Konzept 

Bauvorhaben Das Areal soll ein Zentrum für Ressourceneffizienz und Innovationen werden. Zu diesem 
Zweck werden Nutzflächen für industrielle Produktion, Büro und Gewerbe geschaffen. 
Die industrielle Produktion ist hier auf Industrie 4.0 ausgerichtet. Dies bedeutet, dass vor 
Ort mit Robotik ausgestattete Maschinen programmiert, gesteuert, bedient und gewar-
tet werden können, um Produkte oder Produkteteile herzustellen oder zusammenzuset-
zen.  

Abbildung 5: Bebau-
ungskonzept, 3D Visu-
alisierung 
Quelle: Fankhauser 
Arealentwicklungen 
AG 

 
Abbildung 6: Bebau-
ungskonzept inkl. Er-
schliessung. 
Quelle: Fankhauser 
Arealentwicklungen 
AG  
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4.1.3 Freiraumgestaltung  

Grundlage [1] Freiraumkonzept Untere Weiden II, 25.09.2020 (Fontana Landschaftsarchitektur 
GmbH) (Anhang) 

Aussenraum und   
Freiräume 

Damit der Aussenraum eine hohe ökologische und ästhetische Qualität aufweist und 
auch als Erholungsraum für die dort arbeitende Bevölkerung fungieren kann, wurde 
Fontana Landschaftsarchitektur GmbH aus Basel hinzugezogen. In enger Zusammen-
arbeit mit dem Arealentwickler, den Raumplanern und dem Verkehrsplaner erarbei-
tete die Fontana Landschaftsarchitektur GmbH ein «Masterplan Schorenareal, Arles-
heim» ([1], siehe Beilage). Das Freiraumkonzept umfasst den UVB Perimeter, sowie 
den angrenzenden Birs- und Strassenraum. Detaillierte Untersuchung und Massnah-
men siehe Kapitel 5.15. 

Abbildung 7: Frei-
raumkonzept Untere 
Weiden II Arlesheim 

Quelle: Fontana Land-
schaftsarchitekten 

 

Kurzbeschreibung Frei-
raumkonzept 

Das Freiraumkonzept von Fontana Landschaftsarchitektur GmbH definierte grund-
sätzlich vier unterschiedliche Grünraumzonen. Die Baumallee entlang der Talstrasse, 
die beiden ost-west Verbindungsachsen, die Grünen Gassen in der nord-süd Verbin-
dung sowie der westliche auenähnliche, zur Birs zugewandten Bereich. 
Im Endzustand ist beabsichtigt den Schorenweg westlich entlang der Parzellen 6606 
und 4489 aufzulösen, um einen naturnahen Anschluss an den Birsraum zu schaffen.   

Dachbegrünung Auf allen Gebäuden der Arealentwicklung uptownBasel, inkl. deren mit Photovoltaik-
anlagen wird eine extensive Dachbegrünung geplant, ausgenommen davon ist aus 
technischen Gründen das bestehende Gebäude 8. 

Verpflegung der An-
gestellten & Aussen-
räume 

Auf dem Gebäude 1 entsteht ein begehbares Roof-Desk, das sowohl ökologische Aus-
gleichsflächen wie auch Aufenthaltsbereiche für die Nutzer des Gebäudes bietet.  
Im Erdgeschoss des Gebäude 5 wird es ein öffentliches Restaurant geben, das in Kom-
bination mit der für den Langsamverkehr vorgesehen Fläche zwischen Gebäude 1 und 
5 im Endzustand eine beruhigte Aufenthaltszone ergeben wird. Das Gebäude 9 erhält 
im Erdgeschoss einen Shop für die tägliche Verpflegung. Zwischen den Gebäuden in 
der Längsrichtung befinden sich die s.g. grünen Gassen, welche für den Aufenthalt 
nutzerfreundlich ausgestaltet werden.  
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4.1.4 Verkehrskonzept und Arealerschliessung 

Grundlagen Verkehrs-
konzept 

Die uptownBasel AG beauftragte das Ingenieursbüro Glaser, Saxer, Keller AG im 
Hinblick auf den Quartierplan und die UVP den heutigen Verkehr zu erheben, den 
Parkplatzbedarf und das Verkehrsaufkommen für die geplanten Nutzungen zu 
berechnen, auf den vorhandenen Verkehr aufzurechnen und die Knotenleistungs-
fähigkeiten zu bestimmen und die Ergebnisse in einem Verkehrsgutachten festzu-
halten. Das Verkehrsgutachten sowie detailiertere Erläuterungen folgen in Kapitel 4.3 
und dient als Grundlage für die verkehrsrelevanten Sachbereiche in Kapitel 5. 

Arealerschliessung Zusammengefasst visualisiert Abbildung 8 die Erschliessung des Areals durch die un-
terschiedlichen Verkehrsträger. Die Haupterschliessung erfolgt über zwei Zufahrten 
(Süd und Ost). Lastwagen benützen nur die in Abbildung 6 mit roten Pfeilen darge-
stellten zwei Zufahrten. Besucher mit Personenwagen erreichen das Areal über die 
Nebenerschliessungen Nord, Ost und Süd und befahren das Areal bei den gelb mar-
kierten Pfeilen. Velofahrer und Fussgänger benützen ebenfalls die Zufahrten der Ne-
benerschliessungen sowie die Velo-/Fusswegverbindungen mit dem Schorenweg im 
Westen.  

Abbildung 8: Erschlies-
sung durch verschie-
dene Verkehrsträger 

Quelle: Verkehrskon-
zept GSK 

 
4.1.5 Energiekonzept und Arealversorgung 

Grundlagen [2] Konzept Wärme- und Kälteversorgung, 26.07.2018 (Waldhauser + Hermann AG) 
[3] Abschlussbericht Machbarkeitsstudie uptownBasel Energiekonzept, 28.04.2020, 

(Amstein + Walthert AG) 
[4] Umweltverträglichkeitsbericht Wärmeverbund Birstadt, neue Energiezentrale 

Arlesheim, 08.04.2020, RAPP Infra AG 
Grundlagen Energie-
versorgung Areal 

Die uptownBasel AG beauftragte Waldhauser + Hermann AG 2018, sowie Amstein + 
Waltert AG 2020 mit der Erarbeitung eines Konzepts der Arealversorgung mit Wärme- 
und Kälteenergie (siehe Anhang).  

Energieversorgung 
heutige Situation 

Die Bestandbauten am Schorenweg 10, 10a, 12 & 14 werden aktuell durch eine ge-
meinsame Energiezentrale beheizt. Dabei handelt es sich um 3 Ölkessel mit zusam-
men 6.5 MW Leistung sowie ein mit Erdgas betriebenes Blockheizkraftwerk mit 0.26 
MW Leistung.  
Im Zuge der Neuentwicklung des Areals uptownBasel soll diese veraltete, auf fossilen 
Brennstoffen basierende Lösung durch eine zeitgemässe, erneuerbare Variante er-
setzt werde. Dabei wird ein gemeinschaftliches Projekt mit der Primeo Wärme AG 
angestrebt. 
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Projekt Heizzentrale in 
Zusammenarbeit mit 
der Primeo Energie AG 

Aktuell geplant ist eine Heizzentrale im Gebäude 4, in welcher die Primeo Wärme AG 
ein Holzschnitzelheizkraftwerk mit regionalem Altholz betreiben will. Zusätzlich zum 
Gelände uptownBasel soll diese Heizzentrale diverse gasbetriebene lokale Quartier-
fernwärmenetze der Gemeinden Reinach, Arlesheim und Münchenstein ersetzen und 
zukünftig mit CO2 neutrale Wärme versorgen. Gegen das Vorprojekt sind im Septem-
ber 2020 keine Einsprachen seitens Gemeinde Arlesheim eingegangen.   

UVB Heizzentrale Ge-
bäude 4 

Für das Baubewilligungsverfahren des Gebäude 4 wurde eine spezifische eigene UVB 
durch die Firma RAPP Infra AG durchgeführt. Dieser Bericht ist im Anhang beigelegt.  

Machbarkeitsstudie 
Amstein+Walthert AG 

Das Hauptziel der Machbarkeitsstudie, ausgeführt durch Amstein+Walthert AG be-
stand in der Erarbeitung eines Energiekonzepts für die thermische Arealversorgung 
für die bereits teilweise im Bau befindliche Arealentwicklung uptownBasel. Neben der 
nachhaltigen Arealversorgung mit Wärme und Kälte sollte zudem ein Konzept zur 
sinnvollen Nutzung und Einbindung von Solarstrom (Basis für ZEV) auf dem Areal er-
stellt werden.  
Das ausgearbeitete thermische Konzept basiert auf der Idee einer saisonalen Energie-
verlagerung zwischen dem Areal uptownBasel und dem Holzwärmeverbund der Pri-
meo Wärme AG. Sofern in der Gesamtbilanz auf dem Areal ein Überschuss an Ab-
wärme besteht (überwiegend Sommerbetrieb) wird diese Abwärme prioritär an den 
angrenzenden Wärmeverbund abgegeben.  
Zur Energieverteilung werden die Gebäude (Verbraucher von Wärme und Kälte) auf 
dem Areal über ein ringförmiges Wärmenetz und ein ringförmiges Kältenetz erschlos-
sen. Die Leitungen für Strom, Wärme und Kälte werden in begehbaren Energiekanä-
len im UG geführt (ELT). Die ringförmige Erschliessung jedes Verbrauchers aus zwei 
Richtungen gewährleistet eine verteilungsseitige Redundanz, was die Versorgungssi-
cherheit erhöht.  

Photovoltaik Die aktuelle Planung sieht die Installation von Photovoltaikmodulen auf den Dach- 
sowie Fassadenflächen der Gebäude in einem Umfang von ca. 5 MWp und einer prog-
nostizierten jährlichen PV-Stromproduktion von ca. 4'000 MWh vor. Grundsätzlich soll 
bei jedem Gebäude geprüft werden, wo und in welchem Umfang PV-Module tech-
nisch machbar sind. In einer ersten Schätzung wird, unter der Annahme eines Zusam-
menschlusses zum Eigenverbrauch (ZEV) von einem PV-Eigenverbrauchsanteil von ca. 
80% ausgegangen, sprich einer direkten Nutzung von ca. 80% des auf dem Areal pro-
duzierten Photovoltaikstroms durch die Geräte und Prozesse in den Gebäuden. 
Gleichzeitig würde dies einem elektrischen Autarkiegrad des Areals von ca. 40% ent-
sprechen. Durch die zusätzlich geplante Nutzung von E-Mobilität könnte der Eigen-
verbrauchsanteil noch weiter gesteigert werden. Ebenfalls geplant ist der Einsatz von 
grossen Salzbatteriespeichern, die die Stromüberproduktion an den Wochenenden 
eingespeichert und an den Werktagen an das Arealsystem abgibt. Damit kann der Ei-
genverbrauchsanteil weiter gesteigert werden. 
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4.2.2 Quartierplanung 

QP «Untere Weiden»  Auf der Parzelle Nr. 2222 im Süden des Areals ist der Quartierplan «Untere Weiden» 
aus dem Jahr 1972 rechtsgültig, der zwecks Realisierung der PTT-Betriebe erstellt 
wurde.  Die zulässigen Nutzungen sind aus dem Quartierplanausschnitt in Abbildung 
10 ersichtlich.  

Abbildung 10: Aus-
schnitt aus dem Quar-
tierplan Untere Wei-
den 

Quelle: Gemeinde  
Arlesheim 

 
Ausgangslage Aktuell wird die die Quartierplanung «Untere Weiden II» erarbeitet, welche den 

aktuell gültigen Quartierplan «Untere Weiden» aus dem Jahr 1972 der Gemeinde 
Arlesheim ersetzt. Die Quartierplandokumente liegen zum Zeitpunkt der Abgabge der 
UVB der Gemeinde Arlesheim vor.  

Quartierplanvorschrif-
ten der QP Untere Wei-
den II 

Die Quartierplanung besteht aus dem Quartierplanreglement und den Teilplänen 
Teilplan 1: Bebauung 
Teilplan 2: Schnitte 
Teilplan 3: Freiräume und Erschliessung 

Nutzungsart  Im Quartierplanareal sind Gewerbe- und Industrienutzung gemäss § 23 Abs. 1 RBG 
zulässig. Ebenfalls sind zugehörige Nutzungen wie Gastronomie, Kinderbetreuung, Fit-
ness- und Wellnessbetrieb, Restauration etc. zulässig. 

Nutzungsmass Die bauliche Nutzung ergibt sich durch die in den Quartierplänen festgelegten Baube-
reichsflächen und der maximal zulässigen Gebäudehöhen.  

Grünflächenziffer   Die Grünflächenziffer innerhalb des Quartierplanareals beträgt mindestens 0.1 (10 %). 
Die Grünflächenziffer (GZ) ist das Verhältnis der anrechenbaren Grünfläche (aGrF) zur 
anrechenbaren Grundstücksfläche (aGSF). 

Gestaltung und Nut-
zung  

Die Gestaltung, Nutzung und Bepflanzung des Aussenraumes ist im Teilplan 3 Frei-
raum und Erschliessung geregelt. Die Darstellung im Plan hat richtungsweisenden 
Charakter. Die Inhalte des Teilplans Nr. 3 basieren auf dem Freiraumkonzept Untere 
Weiden II vom 25.09.2020. 
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Abbildung 11: Teil-
plan I Bebauung, 
Quartierplanung Un-
tere Weiden II; Stand 
Entwurf, 17.11.20 
Quelle: Jermann AG 

 

 

  

4.2.3 Störfallvorsorge 

Berücksichtigung Stör-
fallanlagen 

Störfallrelevante Anlagen in der näheren Umgebung des Quartierplanareals bilden die 
Autobahn A18 im Westen sowie der Störfallbetrieb van Baerle AG im Norden. Das 
Untersuchungsareal befindet sich ausserhalb der jeweiligen Konsultationsbereiche. 
Es liegt jedoch innerhalb des Konsultationsbereiches der Erdgashochdruckleitung 
(siehe Abbildung 12). Das Entwicklungsprojekt berücksichtigt die Sicherheitsanforde-
rungen der Erdgashochdruckleitungen, indem personenintensive Nutzungen aus-
serhalb des Konsultationsperimeters verlegt werden. Die Sicherheitsanforderungen 
werden eingehalten (siehe Kapitel 5.12).   
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Abbildung 12: Stör-
fallrelevante Anlagen 
Quelle: geoview.bl.ch 

 

 
Risikoermittlung GVM 
Strecke 275 

 

In Zusammenarbeit mit dem Gasverbund Mittelland (GVM) wurde eine Risikoermitt-
lung der Personenbelegung der aktuellen Bebauungspläne durchgeführt. Die Unter-
suchung wurde durch die Firma suisseplan Ingenieure AG durchgeführt (vgl. Anhang). 
Ausgangslage ist die Beurteilung der Gefahr für Personen innerhalb der Gebäude, die 
sich im 100 m Konsultationsperimeter befinden.  
Die Ergebnisse dieser Untersuchung ist im Kapitel 5.12 im Detail zusammengefasst. 

 
4.2.4 Umwelt 

Naturgefahren Das Projekt-Areal ist vorwiegend von einer mittleren Gefährdung durch Überschwem-
mung betroffen. Die Fliesstiefen bei einem 300-jähringen Ereignis liegen bei maximal 
50 cm. Wie das Projekt damit umgeht, ist im Kapitel 5.13 beschrieben. 

Schutzzonen Das Areal liegt im Gewässerschutzbereich Au (unterirdisch). Dessen Berücksichtigung 
im Projekt ist im Kapitel 5.5 beschrieben. 

 
4.2.5 Sachpläne des Bundes 

Infrastruktur der Luft-
fahrt 

Der südliche Teil des Untersuchungsperimeters der UVP liegt im Gebiet mit Hinder-
nisbegrenzung des Flughafens Basel-Mulhouse des Sachplans Infrastruktur der Luft-
fahrt, für welche eine Höhenbeschränkung besteht. Gemäss Auskunft vom 
15.06.2018 des Bundesamtes für Zivilluftfahrt verläuft die Anflugfläche für die Lande-
bahn 33 im Sicherheitszonenplan des Flughafens Basel-Mulhouse über dem Areal zwi-
schen 514 und 522 m über Meer. Diese Fläche liegt somit über 200 m über Terrain 
und schränkt das Projekt nicht ein.  
Gebäudeteile, Antennen, Dachaufbauten und Baustelleninstallationen, welche eine 
Höhe von 60 m oder mehr über gewachsenem Terrain aufweisen, sind trotzdem dem 
Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) durch den Eintrag im Obstacle Collection Service 
(OCS) zu melden. 
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4.2.7  Agglomerationsprogramm Basel 

Siedlungsentwicklung Der Betrachtungsperimeter der UVP liegt im inneren Siedlungskorridor des Agglome-
rationsprogramms Basel 3. Generation. Innere Korridore sind zusammenhängende 
Siedlungsgebiete mit guter ÖV-Erschliessung. In den Siedlungsschwerpunktgebieten 
sieht das Agglomerationsprogramm Basel eine Umsetzung der qualitativen Siedlungs-
entwicklung nach innen unter Berücksichtigung von umsetzungsorientierten Anforde-
rungen vor: «Die einzelnen Entwicklungsgebiete der Schwerpunktgebiete sind wichtig 
für die Zielerreichung der Siedlungsentwicklung nach innen und helfen, das Zukunfts-
bild der Agglomeration Basel umzusetzen. Da das zukünftige Bevölkerungs- und Ar-
beitsplatzwachstum mehrheitlich in diesen Schwerpunktgebieten stattfinden wird, 
sind diese Areale für eine qualitätsvolle urbane Entwicklung von zentraler Bedeu-
tung.» Das Projektareal gehört zu einem Siedlungsschwerpunktgebiet, welchem ein 
Potential von zusätzlichen Einwohnern und Arbeitsplätzen von weniger als 5000 (Typ 
3) zugeschrieben wird.  

Verkehr Die Beförderungskapazität der S-Bahn, die den Standort Münchenstein resp. Arles-
heim mit Basel verbindet, ist nach Agglomerationsprogramm ausgeschöpft oder über-
lastet. Diese S-Bahn soll in Zukunft statt im 30-Min-Takt neu im 15-Min-Takt fahren. 
Für das Schwerpunktgebiet «Untere Widen / Schoren» sind Massnahmen formuliert. 
Der Standort wird als prädestiniert für verkehrsintensive Einrichtungen beschrieben. 
«Die bestehenden Gewerbenutzungen im Bereich des Anschlusses an die A18 sollen 
erhalten werden. Neben den bestehenden Nutzungen soll die Ansiedlung weiterer 
Betriebe ermöglicht und insgesamt eine höhere Nutzungsdichte erzielt werden.» 
 

Abbildung 15: Aus-
schnitt aus dem Ag-
glomerationspro-
gramm Basel 3. 
Generation 
Quelle: Geschäftsstelle 
Agglo Basel, eigene Be-
arbeitung 

 
 
  

 uptownBasel 
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4.3 Verkehrsgrundlagen 

 Verkehrsgutachten Das Büro Glaser Saxer Keller AG hat für die vorliegende UVP ein Verkehrsgutachten 
erstellt. Es enthält alle Informationen, die als Grundlage zur Quantifizierung und Be-
urteilung der Umweltauswirkungen nötig sind. Die Untersuchung der Bereiche Luft, 
Lärm und Störfallvorsorge/Katastrophenschutz beziehen sich darauf. Das Verkehrs-
gutachten befindet sich im Anhang.  

Modellierung Ver-
kehrsverlagerung 

Die zu erwartende Verlagerung des regionalen Verkehrs auf Grund der neuen Verbin-
dung zwischen der Aliothstrasse und Sundgauerstrasse/Talstrasse wurde durch das 
Tiefbauamt Basel-Landschaft modelliert. Diese Zahlen wurden in das Verkehrsgutach-
ten integriert. 

Parkierung Bei der Parkplatzberechnung kann der über die Nutzung und die Bruttogeschossflä-
chen berechnete Grundbedarf an Parkplätzen mit den beiden Reduktionsfaktoren R1 
und R2 abgemindert werden. Der Faktor R1 wird aufgrund des ÖV-Angebotes be-
stimmt, wobei in diesem Fall der Faktor je Gebäude berechnet werden muss, da die 
Distanz zwischen der Haltestelle und der Gebäude variieren und teilweise auch grös-
ser oder kleiner als 350 m betragen können. Im Fall der vorliegenden Pläne beträgt   
der Reduktionsfaktor R1komb= 0.5 resp. 0.64. 
Der Faktor R2 kann dann geltend gemacht werden, wenn Umweltbelastungen oder 
politische/planerische Leitbilder zur Geltung kommen. Im vorliegenden Fall wurde in 
Absprache mit der Gemeinde Arlesheim dieser Wert auf R2 = 0.8 festgelegt. Mit die-
sen Grundlagen konnte schliesslich die Parkplatzzahl je Gebäude und somit die Ge-
samtzahl an Parkplätzen ermittelt werden (siehe Verkehrsgutachten). Nicht von der 
Abminderung betroffen sind die erforderlichen Parkplätze für die Einsatzfahrzeuge 
der Polizei. Sie wurden deshalb nicht in der Parkplatzberechnung miteinbezogen, son-
dern erst am Ende, ohne Abminderung, berücksichtigt. 
 

4.3.1 Erschliessung durch den motorisierten Individualverkehr 

Ausgangslage Die Anbindung des Areals an das übergeordnete Strassennetz kann als sehr gut beur-
teilt werden. Der Autobahnanschluss Reinach-Nord der A18 liegt in unmittelbarer 
Nähe. Das Zentrum von Basel kann vom Areal in rund 20 Minuten erreicht werden 
und liegt in ca. 12 Kilometer Entfernung. In weniger als 10 Minuten Fahrzeit kann die 
nächste Auffahrt auf die A 3 in Muttenz Richtung Zürich erreicht werden. Das Areal ist 
heute von der Autobahnausfahrt über die Sundgauerstrasse und den Schorenweg von 
Süden her erreichbar. Eine Zufahrt ist aber auch von Norden her über die Aliothstrasse 
möglich (Abbildung 16). 
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Abbildung 16: Aus-
schnitt aus dem 
rechtsgültigen Stras-
sennetzplan Arles-
heim 
Quelle: Gemeinde  
Arlesheim  

 

 

  

Übergeordnete Pla-
nungen 

Die Kantonsstrasse führt aktuell von Arlesheim über die Baselstrasse und die Birseck-
strasse durch den Dorfkern von Münchenstein. Gemäss Verkehrskonzept Birsstadt 
sollen diese Strassen zwecks Siedlungsverträglichkeit in Zukunft abklassiert werden. 
Als Ersatz für die abklassierten Strassen soll entlang des Gebiets Schore eine neue 
Verbindungsstrasse geschaffen werden (Abbildung 17). 

  

Abbildung 17: Aus-
schnitt aus dem Ver-
kehrskonzept Birs-
stadt (MIV) 
Quelle: Birsstadt (ei-
gene Bearbeitung) 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 uptownBasel 



Jermann Ingenieure + Geometer AG    UVB Schore - Hauptuntersuchung 27/113 

Auswirkung Mutation 
Talstrasse auf            
uptownBasel 

Infolge der oben beschriebenen übergeordneten Planung besteht die Möglichkeit, 
dass die Kantonsstrasse in Zukunft auf die verlängerte Talstrasse verlegt wird. Die ver-
kehrstechnischen Konsequenzen, die die mögliche spätere Verlagerung der Kantons-
strasse auf die Talstrasse mit sich bringt, werden in der vorliegenden UVP bewusst 
ausgeklammert. Somit kann die Wirkung des Entwicklungsprojekts uptownBasel un-
abhängig der Wirkung der Verlagerung untersucht werden. 

Abbildung 18: Areal-
erschliessung uptown-
Basel (rot); Erschlies-
sung Einstellhallen 
(gelb) 

Quelle: Fankhauser 
Arealentwicklung AG 

 
Situation Talstrasse  
«ohne Kantonsstrasse» 

Zukünftig erfolgt die Erschliessung der Arealentwicklung uptownBasel wie bisher von 
Süden und neu von Osten über eine Verlängerung der Talstrasse. Der Schorenweg 
entlang der Birs wird nur noch als Notzufahrt für Rettungsfachkräfte erhalten im Ide-
alfall aufgrund des Freiraumkonzepts von Fontana Landschaftsarchitektur vom 
25.09.2020 aufgehoben. Das Ziel der Freiraumplanung ist die Öffnung des Areals zur 
Birs hin und damit die Steigerung der Aufenthaltsqualität für die Nutzer des Areals.  
Grundsätzlich sind drei Grundstückzufahrten vorgesehen: Zwei Zufahrten auf der Süd-
seite des Areals über den bestehenden Schorenweg (unter dem Sundgauerviadukt) 
sowie die Zufahrt über die verlängerte Talstrasse (Abbildung 18).  
Die Verlängerung Talstrasse entlang der Eisenbahn wird in einer parallelen Planung 
zum vorliegenden Projekt von einem Team, das aus den Gemeinde Arlesheim und 
Münchenstein, des Kantons und Verkehrsingenieuren besteht, als Erschliessungs-
strasse geplant. Der Anschluss der Talstrasse an das Sundgauerviadukt erfolgt via 
Schorenweg (Parzelle Nr. 2945). Im Rahmen der Strassennetzplanung soll diese Ver-
längerung eine kommunale Erschliessungsstrasse werden. Die dafür erforderliche 
Strassennetzplan-Mutation ist bereits erfolgt und wurde am 20.05.2020 vom Regie-
rungsrat genehmigt. 

Situation Talstrasse  
«mit Kantonsstrasse» 

Falls der Kanton seine bestehende Verbindungsstrasse zwischen Arlesheim und Mün-
chenstein ins Tal verlegt, wird künftig der gesamte Strassenzug Talstrasse - Talstrasse-
Verlängerung - Aliothstrasse - Heiligholzstrasse - Bahnhofstrasse neu zur Kantons-
strasse. Die Baselstrasse und die Birseckstrasse durch den Dorfkern von München-
stein hingegen werden dann kommunale Sammel- oder Erschliessungsstrassen. An-
sonsten entspricht diese Variante derjenigen «ohne Kantonsstrasse». 
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Abbildung 19: Aus-
schnitt aus dem 
Strassennetzplan - 
Verlängerung 
Talstrasse (Gelb = Er-
schliessungsstrasse) 
Quelle: Gemeinde  
Arlesheim 

 

 
 
4.3.2 Erschliessung durch den öffentlichen Verkehr 

Ausgangslage Das Quartierplanareal ist gut durch den öffentlichen Verkehr erschlossen. In Gehdis-
tanz liegt die Tramhaltestelle «Brown Boveri» der BLT-Linie 10, welche das Gebiet mit 
dem Bahnhof Dornach-Arlesheim sowie mit Basel und dem Leimental verbindet. Der 
Bahnhof Münchenstein liegt ca. 1.2 Kilometer entfernt, der Bahnhof Dornach-Arles-
heim ca. 2.6 Kilometer. In unmittelbarer Nähe befinden sich die Bushaltestellen 
«Schorenweg» und «Aliothstrasse» der Buslinie Nr. 63, welche das Areal mit den 
Bahnhöfen Dornach-Arlesheim und Muttenz verbindet. Das Gebiet liegt in den Güte-
klassen B und C. Die Güte B bedeutet, dass die Erschliessung durch den öffentlichen 
Verkehr gut ist: In einer Gehdistanz von 400 bis 500 Metern fährt das Tram im 8-Mi-
nuten-Takt. Diese gute Erschliessung ermöglicht es, bei der Berechnung der 
erforderlichen Autoabstellplätze für das Entwicklungsvorhaben einen Reduktions-
faktor anzuwenden. 

Abbildung 20: ÖV-Hal-
testellen, Verkehrsli-
nien und Güteklassen 
(Ausgangslage) 

Quelle: geoview.bl.ch 

 
Zukünftige Linien-   
führung 

Der Kanton Basel-Landschaft überarbeitet zurzeit das Busliniennetz im Bereich der 
Birsstadt Nord. Künftig wird die Linie 63 durch die Linie 37 ersetzt (siehe Abbildung 
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Projektstand 2027 Sämtliche heute vorhandenen Routen und Wege können mit der Realisierung des Ent-
wicklungsvorhabens uneingeschränkt weiterbestehen. Die Gemeinde Arlesheim plant 
zusammen mit der uptownBasel AG, die bestehende SBB-Unterführung, welche heute 
nicht mehr den gängigen Normen entspricht, an etwas nach Süden verschobener Lage 
neu und attraktiver zu bauen.  
Velofahrende werden über diverse Nebenerschliessungen von allen Seiten aufs Areal 
fahren können, wobei sie möglichst vom MIV getrennt werden (siehe Abbildung 18). 
Zusätzlich wird auf dem Areal der Langsamverkehr durch autofreie Verbindungen in 
ost-west sowie nord-süd Richtung priorisiert. Grundsätzlich soll die Anfahrt der Mit-
arbeiter mit dem Fahrrad gefördert werde. Geeignete Massnamen wie nutzerfreund-
liche und gedeckte Abstellplätze, Mitarbeitermotivation und Bonussysteme sollen 
während dem Betrieb realisiert werden.  
Die Veloabstellanlagen werden an diversen Standorten über das gesamte Areal ver-
teilt angeordnet, so dass für die Benutzer kurze, attraktive Wege entstehen. 

 
4.3.4 Erschliessung durch den Fussverkehr 

Ausgangslage Heute kann das Schore-Areal über diverse vorbeiführende Wege im Norden, im Süden 
und im Westen zu Fuss erreicht werden. Über die bestehende, sanierungsbedürftige 
Fussgängerunterführung unter der SBB Gleisanlage gelangt man zudem zur Tramhal-
testelle "Brown Boveri". 

Abbildung 23: Beste-
hendes Fusswegnetz 
im näheren Umfeld 
des uptownBasel-Are-
als 

 

 

Projektstand 2027 Die bestehenden Wege im unmittelbaren Umfeld des Schore-Areals bleiben erhalten. 
Zwischen den Gebäuden im uptown-Areal gibt es in alle Himmelsrichtungen Durch-
wegungen, die es ermöglichen, auf kurzem Weg zwischen den Gebäuden zu pendeln.  
In Zusammenarbeit mit der Gemeinde wird die Unterführung der SBB Gleise überar-
beitet und projektiert, damit die Verbindung von und zur Tramhaltestelle Brown 
Boweri attraktiver wird. Mit der Verlegung der Bushaltestelle an die Talstrasse-Ver-
längerung können auch die Fusswege zur Haltestelle vom gesamten Areal verkürzt 
werden. 
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Emissionen im Rahmen der Vorsorge so weit zu begrenzen, als dies technisch möglich 
und wirtschaftlich tragbar ist. 
LRV: Schutz der Umwelt vor schädlichen oder lästigen Luftverunreinigungen. 
Luftreinhalteplan: Verhinderung oder Beseitigung der übermässigen Immissionen. 

Der Bundesrat hat am 11. April 2018 die Änderung der Luftreinhalte-Verordnung 
(LRV) genehmigt. In der LRV [5] wurden verschiedene Vorschriften an den heutigen 
Stand der Technik angepasst. In Bezug auf neue Maschinen und Geräte mit Verbren-
nungsmotor werden mit der Verordnungsänderung die neueren, strengeren europä-
ischen Vorschriften übernommen, und die Abgaswartungspflicht für Baumaschinen 
wurde auf alle Arten von Maschinen ausgedehnt. Zudem wurde ein Immissionsgrenz-
wert für Feinstaub mit einem Durchmesser von weniger als 2,5 Mikrometern (PM2.5) 
festgelegt, der den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation entspricht. Die 
Änderungen der Verordnung traten am 1. Juni 2018 in Kraft. 

 
5.1.3 Situation heute und Entwicklung ohne Vorhaben 

 Klimafunktionskarte Baukörper, Bodenversiegelung und Abwärme verändern das lokale Klima. Auswirkun-
gen sind die Entstehung einer städtischen Wärmeinsel und verminderte Durchlüftung. 
Diese Effekte wirken sich negativ auf die Luftqualität und damit auf die Lebensqualität 
in Städten und stadtnahen Räumen aus. Bei einer langfristig angelegten Raumplanung 
wird daher der Ist-Zustand des Lokalklimas berücksichtigt (z.B. Wärmeinseln, Durch-
lüftungssituation, Kaltluftseen). 

Abbildung 24: Klima-
funktionskarte [17]. 

 
 Gemäss Klimafunktionskarte liegt der Projektperimeter im Gebiet B2, in dem die Luft-

belastung vermindert werden soll (vgl. Abbildung 24). Die Verminderung kann u.a. 
durch folgende Massnahmen erreicht werden: 
Keine wesentlichen zusätzlichen Emissionen 
Einsatz regenerierbarer Ressourcen (z. B. Solarenergie, Geothermie) 
Emissionsarme Energieversorgung (z. B. durch Fernwärme oder Erdgas) 
Anlage von Immissionsschutzpflanzungen (z. B. Baumbestände im Strassenraum) 
Ein kleiner Bereich im Osten des Projektperimeters liegt zusätzlich im Bereich C2, in 
dem die Kältegefährdung vermindert werden soll.  
Um die Luftleitbahnen wiederherzustellen sind folgende Massnahmen im GIS aufge-
führt:  
Ausdehnung des Grün- und Freiflächenanteils 
Bauhöhen niedrig halten bzw. reduzieren 
Neubauten längs zur Luftleitbahn ausrichten 
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Beseitigung baulicher Hindernisse, die Kaltluftstau verursachen 
Randbebauung öffnen 

Emissionssituation  Im Projektperimeter gibt es heute bereits Feuerungsanlagen (vgl. Abbildung 25). Da-
bei handelt es sich um 3 Ölkessel mit zusammen 6.5 MW Leistung (Wärmeversorgung 
und Wäscherei) sowie ein mit Erdgas betriebenes Blockheizkraftwerk mit 0.26 MW 
Leistung. In der nahen Umgebung liegen noch weitere relevante Anlagen und Be-
triebe, welche Luftschadstoffemissionen erzeugen. Zusätzlich wird der Projektperi-
meter durch die angrenzenden hoch frequentierten Verkehrsträger beeinflusst. 
Auf dem Areal befinden sich ausserdem ein Parkhaus und Parkflächen im Aussenraum 
(rund 450 Parkplätze). Somit sind schon heute Emissionen durch Parkiervorgänge und 
Arealverkehr vorhanden. 

Abbildung 25: Anla-
gen und Betriebe [17]. 

 
Immissionssituation Die Grenzwerte von Feinstaub (PM10) wie auch von Stickstoffdioxid (NO2) werden 

heute im ländlichen Gebiet im Jahresmittel mehrheitlich eingehalten. An verkehrsex-
ponierten Orten sind die NO2-Grenzwertüberschreitungen teilweise immer noch er-
heblich. An einigen Tagen pro Jahr, hauptsächlich in den Wintermonaten (Winters-
mogepisoden), treten Überschreitungen des Tagesgrenzwertes von PM10 oder NO2 
auf. Eine übermässige Ozonbelastung kommt im Sommer (Sommersmogepisoden) 
flächendeckend vor.  
Der Ausstoss von Stickoxiden (NOx) hat in der Schweiz seit 1990 um über 60% abge-
nommen und die Emissionen an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC = volatile 
organic compounds) konnten um rund 70% reduziert werden. Der Ausstoss von PM10 
hat seit 1990 um rund 60% abgenommen und von Ammoniak (NH3) um mehr als 10%. 
Der Verlauf der Emissionen lässt für die nächsten Jahre bei allen Schadstoffen eine 
weitere Reduktion erwarten; dies dank Umsetzung der geltenden Gesetzgebung und 
Weiterführung der beschlossenen Massnahmen. Dennoch braucht es zusätzliche Re-
duktionen des Schadstoffausstosses, um die Grenzwerte einzuhalten. 

Abbildung 26: PM10-
Immissionen (2015) 
[17]. 

Abbildung 27: Stick-
stoffimmissionen 
(2015) [17]. 

  
 Das Projektareal liegt zwar im Einflussbereich der A18, der Sundgauerstrasse und der 

Industriestrasse, ist aber in einem lufthygienisch schwach belasteten Gebiet geplant. 
2015 betrug die Feinstaubkonzentration (PM10) im Projektperimeter zwischen 15 
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das Erstellen eines Kontrollplans, die Schulung der Bauleitung und des Baupersonals, 
wird eine geeignete Stelle durch die Bauherrschaft benannt. Die anzuwendenden 
Massnahmen gem. Baurichtlinie Luft sind im Rahmen der jeweiligen Baubewilligungs-
verfahren zu konkretisieren. 

Bauverkehr Die Einteilung des Vorhabens gemäss der Richtlinie "Luftreinhaltung bei Bautranspor-
ten" [11] erfolgt aufgrund der Bauarealfläche (>5'000 m2), des umbauten Hochbauvo-
lumens (> 10'000 m3), des Aushubvolumens (>20'000 m3) und der intensiven Bauzeit 
(>1 Jahr) in die Kategorie "grosse Baustellen". Grosse Baustellen verursachen gemäss 
der Vollzugshilfe relevante Bautransport-Emissionen, weshalb die spezifischen Emis-
sionen der Bautransporte zu ermitteln sind. Da die Überbauung des Areals aber nicht 
in einem Zug erfolgt, sondern in Etappen, die bis zu 8 Jahre auseinanderliegen und die 
Kubaturen sowie die Bauphasen noch nicht bekannt sind, werden die spezifischen 
Emissionen im Folgenden nur grob geschätzt.  
Für alle Gebäude zusammen wird mit einer Kubatur von 120'000 m3 gerechnet. Bei 
einer angenommenen Kubatur von 14 m3 pro Transport ergeben sich während der 
Bauarbeiten somit rund 11'140 Transporte (= 22'240 Fahrten) von Massengütern. Zur 
Abschätzung der spezifischen Schadstoffemissionen wird ausschliesslich von Stras-
sentransporten ausgegangen (s. Anhang 5.1-7). 
Da die zur Emissionsberechnung benötigten Randbedingungen (Quell- und Zielorte; 
Abgasnormen der Transportfahrzeuge, etc.) noch nicht bekannt sind, werden Annah-
men getroffen und vom Zielwert für die spezifischen NOX-Emissionen (10 g/m3) auf 
die maximale zulässige Fahrdistanz geschlossen (vgl. Anhang 5.1-2). Bei einem Trans-
port mit einer EURO V-Flotte kann der Ziel-/Quellort der Materialien ca. 16 km von 
der Baustelle entfernt sein, damit der Zielwert der spezifischen NOX-Emissionen ein-
gehalten werden kann. Bei einem grösseren Anteil an EURO VI-Fahrzeugen wird der 
Radius zunehmend grösser und erreicht bei einer reinen EURO VI-Flotte einen Radius 
von ca. 112 km. Die CO2-Emissionen steigen von EURO V- zu VI-Fahrzeugen leicht an, 
weil die Optimierung der Motoren bezüglich Schadstoffausstoss einen etwas grösse-
ren CO2-Ausstoss verursacht. 
Durch die in Folge beschriebenen Massnahmen könnten die Emissionen im Vergleich 
zu den auf Annahmen basierenden berechneten Emissionen weiter reduziert werden: 
Verkürzung der Distanz zur Deponie oder vom Lieferort 
Erstellung von Zwischenlagerflächen für den Aushub UG, der zu einem späteren Zeit-
punkt als Hinterfüllung wieder eingebaut werden kann 
Leerfahrtenanteil verringern (wir sind vom konservativsten Leerfahrtenanteil von 50 
% ausgegangen, das heisst jede Fahrt geht leer hin und voll zurück, oder umgekehrt) 
Euro-Norm erhöhen (mehr Euro-VI-Fahrzeuge) 
Bahntransporte einführen 
Vergrösserung der Ladevolumina der LKW (16 statt 14 m3 oder mit Anhängern) 
Einsatz von Entstickungsfiltern bei EURO V-Fahrzeugen 

Massnahme Lu1:  Umsetzen der Massnahmen der Stufen A und B der Baurichtlinie Luft. Für die Bau-
phasen der einzelnen Gebäude wird jeweils vor Baubeginn ein Baustellenkonzept 
Luft erstellt.  

Massnahme Lu2: Die spezifischen NOx-Emissionen für Bautransporte werden eingehalten. Die Errei-
chung wird durch eine von der Bauherrschaft benannte Stelle überprüft. Die Fahr-
zeugflotte für die Bautransporte entspricht mindestens der Emissionsstufe EURO V 
mit Partikelfilter. Diese Forderung wird in die Ausschreibungsunterlagen integriert. 
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Massnahme Lu3: Geräte und Maschinen mit Dieselmotoren ab Baujahr 2010 mit einer Leistung 
> 18 kW und alle Geräte und Maschinen > 37 kW müssen über einen Partikelfilter 
verfügen und erfüllen die Anforderungen gemäss Art. 19a und Anhang 4 Ziffer 3 der 
LRV. 

Massnahme Lu4: Die Wirkung der Partikelfiltersysteme bzw. ihre ordnungsmässige Funktion wird 
durch periodische Kontrollen überprüft. Mindestens alle 24 Monate wird eine Ab-
gaswartung durchgeführt. 

Massnahme Lu5: Benennung der Zuständigkeit für die Umsetzung der organisatorischen Massnah-
men während der Bauausführung (im Baustellenkonzept).  

Massnahme Lu6: Im Rahmen des Materialbewirtschaftungs- und Entsorgungskonzeptes (vgl. Mass-
nahmen Ab1 und Ab2), wird das Potenzial für einen Wiedereinbau des Aushubes 
UG geprüft (Vermeidung von Bautransporten). 

 
5.1.5 Umweltauswirkungen des Vorhabens in der Betriebsphase 

 Die in der Betriebsphase freiwerdenden Emissionen können unterschieden werden 
nach den Emissionen am Projektstandort und den Emissionen auf den Zufahrtsstras-
sen. Die Emissionen in der Betriebsphase entstehen in erster Linie durch den projekt-
bedingten Mehrverkehr auf den Zufahrtstrassen sowie durch die Parkiervorgänge in 
der Einstellhalle und dem Parkhaus. 

Emissionen auf den Zu-
fahrtsstrassen 

Gestützt auf die Zahlen des Verkehrsgutachtens vom 24. September 2020 wurde ba-
sierend auf dem Handbuch Emissionsfaktoren HBEFA [9] eine Berechnung der Luft-
schadstoffemissionen für den Ist-Zustand Z0 2018 (vgl. Anhang 5.1-1), den Zustand Z2 
2028 ohne Projekt (aber mit neuer Talstrasse, vgl. Anhang 5.1-1)) und den Zustand Z2+ 
2028 mit Projekt (Betrieb mit total 1'083 Parkplätzen, vgl. Anhang 5.1-3) durchge-
führt. Für eine bessere Vergleichbarkeit wurden für beide künftigen Zustände die 
Emissionsfaktoren des Jahres 2028 verwendet, somit sind die Unterschiede der Luft-
schadstoffemissionen ausschliesslich auf die projektbedingten Unterschiede im Ver-
kehrsaufkommen zurückzuführen.  
Für die Berechnungen wurde das Verkehrsaufkommen auf dem umliegenden Stras-
sennetz auf einer Länge von ca. 2.1 km betrachtet. Im Verkehrsgutachten ging der 
Gutachter davon aus, dass 50% des Verkehrs von Westen (Anschluss Autobahn A18) 
zum Schore-Areal gelangen oder in diese Richtung wegfahren. Die restlichen 50 % 
verteilen sich zu 25% Richtung Norden (Münchenstein) und 25% Richtung Süden 
(Arlesheim). Damit ergeben sich die in Tabelle 5.1-1 aufgeführten Verkehrszahlen. 
Die Berechnung ergab bei ausgeführtem Projekt (Z2+) auf den betrachteten Zufahrts-
strassenabschnitten von ca. 2.1 km Länge einen jährlichen Ausstoss von 1'450 kg NOx, 
360 kg PM10 sowie ca. 142 kg PM2.5.  
Verglichen mit dem zukünftigen Zustand ohne Projekt Z2 (ca. 1'190 kg NOx, 290 kg 
PM10 sowie 120 kg PM2.5) wurden zusätzliche Emissionen in Höhe von 260 kg NOx, 
62 kg PM10 (Aufwirbelung und Abrieb) und 25 kg PM2.5 (Abgas sowie sekundär durch 
Aufwirbelung und Abrieb entstanden) berechnet. Dies bedeutet eine Zunahme von 
etwa 22% auf den betrachteten Zufahrtsstrassen von 2.1 km Länge. 
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Tabelle 5.1-1: Ver-
gleich DTV Zahlen - 
Mehrverkehr 
 

Strassenabschnitt 
Künftiger Zustand 
ohne Projekt (Z2) 

Künftiger Zustand 
mit Projekt (Z2+) 

Zu-/ Abnahme 

[Fz/24h] [Fz/24h] [%] 
Sundgauerviadukt 13'400 16'100 +20 
Talstrasse vor Abzw. Schorenweg 12'800 15'500 +21 
Schorenweg (Rampe) 7'400 10'500 +42 
Talstrasse nach Abzw. Schorenweg 11'800 12'800 +8 
Talstrasse neu 7'500 10'100 +35 
Aliothstrasse (Verlängerung 
Talstrasse neu) 

7'600 8'900 +17 
 

   

Tabelle 5.1-2: Luft-
schadstoffemissionen 
auf den Zufahrtsstras-
sen - Jahr 2018 resp. 
2028 (in kg) 
 

Zustand 
NOX 

(Abgas) 
Partikel PM10 

(Aufwirbelung und Abrieb) 
Partikel PM2.5 (Abgas sowie 
Aufwirbelung und Abrieb) 

ohne Projekt Z0 1'800 178 83 

ohne Projekt Z2 1'190 294 117 

mit Projekt Z2+ 1'450 356 142 
 

Emissionen am Pro-
jektstandort 

Auf dem Areal sind folgende, für die Luftschadstoffemissionen relevanten Vorgänge 
vorhanden: 
PKW-Verkehr durch Mitarbeitende und Besucher 
Es wird mit 2'340 Fahrten gerechnet, die durch die Einstellhalle, das Parkhaus und 
die Aussenparkplätze verursacht werden (Zunahme von 990 PW-Einheiten im Ver-
gleich zu heute). Gefahrene Geschwindigkeit: 30 km/h 
Transportverkehr  
Gemäss aktueller Planung wird von einer werktäglichen Anlieferung von 100 LKW aus-
gegangen. Dabei wird davon ausgegangen, dass der Schwerlasttransport zukünftig 
emissionsärmer wird (elektrisch oder mit Wasserstoff betrieben). 
Biomasse-betriebene Energiezentrale 

Parkiervorgänge Die Emissionen am Standort entstehen in erster Linie durch die Parkiervorgänge in 
der Autoeinstellhalle, dem Parkhaus und den Aussenparkplätzen. Basierend auf den 
Emissionsfaktoren des HBEFA [9] wurden Berechnungen der Luftschadstoffemissio-
nen der Parkiervorgänge für den Ist-Zustand Z0 (450 Parkplätze, vgl. Anhang 5.1-4), 
den Referenzzustand Z2 2028 ohne Projekt (vgl. Anhang 5.1-5) und den Zustand mit 
Projekt Z2+ (1'083 Parkplätze, vgl. Anhang 5.1-6) vorgenommen. Im Referenzzustand 
Z2 ohne Projekt ergeben sich Emissionen von rund 103 kg Stickstoffoxiden (NOx), 
347 kg Nicht-Methan-Kohlenwasserstoffe (NMHC), 7.5 kg Feinstaub durch Abrieb und 
Aufwirbelung (PM10) sowie 4.1 kg Feinststaub (PM2.5, Abgas, Abrieb und Aufwirbe-
lung).  

Tabelle 5.1-3: Luft-
schadstoffemissionen 
durch die Autoein-
stellhalle 
 

Zustand Stickoxide [kg/a] Nicht-Methan 
Kohlenwasser-
stoffe [kg/a] 

Partikel (PM10) 
[kg/a] 

Partikel PM2.5  
[kg/a] 

Z0 194 602 7.5 5.6 
Z2 103 347 7.5 4.1 
Z2+ 211 (+ 105%) 601 (+73%) 7.7 (+3%) 4.7 (+14%) 
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5.2 Lärm 

 Der Umweltbereich Lärm wurde von der Gruner AG erarbeitet. 

5.2.1 Grundlagen 

 [19] Lärmschutz-Verordnung (LSV), vom 15. Dezember 1986, Stand: 7. Mai 2019 
[20] Lärmempfindlichkeitsstufenplan der Gemeinde Arlesheim (www.geo.bl.ch) 
[21] VSS SN 40 578, Lärmimmissionen von Parkierungsanlagen, Ausgabe März 

2019 
[22] Berechnungsprogramm Cadna-A, DataKustik GmbH, Version 2020 (build: 

179.5050) 
[23] Berechnungskonfiguration Cadna-A: CadnaA-Konfiguration BL_Version 3.0, 

ARP BL, 2014 
[24] Lärmbelastungskataster BL 2015 
[25] Verkehrsgutachten, Glaser Saxer Keller AG, 2020 
[26] Verkehrszahlen (DTV) Zustand künftig - ohne Projekt, vom 08.10.2020 
[27] Angaben Rückkühler, Waldhauser + Hermann, vom 16.07.2018 
[28] BAFU Baulärm-Richtlinie, Stand 2011 
[29] Merkblatt Baulärm Massnahmen zur Lärmreduktion auf Baustellen; Amt für 

Raumplanung des Kantons Basel-Landschaft; Januar 2018 
 
5.2.2 Problemstellung 

 Für die lärmtechnische Untersuchung des Untersuchungsperimeters ist der Einfluss 
der Umgebung (Strassenverkehrs- und Eisenbahnlärm) auf die diversen Neubauten zu 
untersuchen. Durch die Neubauten und deren Nutzung entstehen neue Lärmquellen 
(Art. 7 LSV), wie Parkplätze, Arealverkehr, Umschlag und Lüftungs- bzw. Kühlanlagen. 
Diese neuen Quellen werden gemäss LSV der Lärmart Industrie- und Gewerbelärm 
zugeteilt.  

 
5.2.3 Anforderungen 

 Die LSV definiert Grenzwerte für unterschiedliche Lärmarten. In unserem Fall sind dies 
der Strassen-verkehrs-, der Eisenbahn- sowie der Industrie- und Gewerbelärm. 

Strassenverkehrs- und 
Eisenbahnlärm 

Beim Strassenverkehrs- und Eisenbahnlärm müssen an Neubauten die Immissions-
grenzwerte (IGW) an offenen Fenstern von lärmempfindlichen Räumen eingehalten 
werden (LSV, Anhang 3 und 4). Beim Strassenverkehrs- und Eisenbahnlärm gelten fol-
gende Tageszeiten:  
Tag: 06.00 bis 22.00 Uhr // Nacht: 22.00 bis 06.00 Uhr 
Im Hinblick auf den Mehrverkehr auf öffentlichen Strassen, erzeugt durch den Quell- 
und Zielverkehr des Quartierplans, muss Art. 9 der LSV (Mehrbeanspruchung von Ver-
kehrsanlagen) eingehalten werden. Diesem Artikel zufolge darf der Betrieb neuer o-
der wesentlich geänderter ortsfester Anlagen nicht dazu führen, dass: 
a.  durch die Mehrbeanspruchung der Verkehrsanlage die Immissionsgrenzwerte 

überschritten werden oder 
b. durch die Mehrbeanspruchung einer sanierungsbedürftigen Verkehrsanlage 

wahrnehmbar stärkere Lärmimmissionen erzeugt werden. 
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Als ''sanierungsbedürftige Verkehrsanlage'' gilt eine Strasse, die im Ausgangszustand 
Überschreitungen des Immissionsgrenzwertes verursacht. Beim Strassenverkehr gilt 
eine Zunahme um 1 dB(A) als wahrnehmbar stärkere Lärmimmission. Eine Verände-
rung von weniger als 1 dB(A) liegt innerhalb der Genauigkeitsgrenzen, mit welcher der 
Beurteilungspegel für Strassenverkehrslärm durch Messung oder Berechnung ermit-
telt werden kann. 

Industrie- und Gewer-
belärm 

Beim Industrie- und Gewerbelärm dürfen die neu geplanten Anlagen bzw. deren er-
zeugte Lärmemissionen (Arealverkehr, Güterumschlag, Parkplätze, Autoeinstellhalle, 
Lüftung und Kühlung) die Planungswerte (PW) nicht überschreiten (LSV, Anhang 6). 
Dies gilt für die lärmempfindlichen Gebäude des Untersuchungsperimeters sowie für 
die Liegenschaften in der Umgebung. Beim Industrie- und Gewerbelärm gelten fol-
genden Tageszeiten:         Tag: 07.00 bis 19.00 Uhr // Nacht: 19.00 bis 07.00 Uhr 

Lärmempfindlichkeit 
und Grenzwerte 

Gemäss dem neu geplanten Quartierplan für das Areal Schoren liegt das Areal weiter-
hin in der Lärmempfindlichkeitsstufe III. Das südlich und nördlich angrenzende Gebiet 
ist auch der Lärmempfindlichkeitsstufe III zugeordnet (vgl. Abbildung 5.2-28). Bei die-
sen Gebieten handelt es sich um Gewerbenutzungen. Westlich des Areals und ca. in 
220 m Entfernung liegt das nächste Wohngebiet (ES II). Gemäss Quartierplanregle-
ment und Angaben der Gesamtprojektleitung wird eine Wohnnutzung auf dem Areal 
Schoren ausgeschlossen.  
Die massgebenden Grenzwerte zu den einzelnen Lärmempfindlichkeitsstufen sind in 
der Tabelle 5.2-1 aufgeführt. 

Abbildung 5.2-28: 
Lärmempfindlich-
keitsstufenplan 
 

   

Tabelle 5.2-1: Belas-
tungsgrenzwerte 
nach LSV Anhang 3, 4 
und 6 
 

Empfindlich-
keitsstufe 
(Art. 43) 

Planungswert 
Lr in dB(A) 

Immissionsgrenzwerte 
Lr in dB(A) 

Alarmwerte 
Lr in dB(A) 

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht 

I 50 40 55 45 65 60 

II 55 45 60 50 70 65 

III 60 50 65 55 70 65 

IV 65 55 70 60 75 70 
 

 Für Räume in Betrieben (Büro), die in Gebieten der ES II und der ES III liegen, gelten 
nach Art. 42 LSV um 5 dB(A) erhöhte Planungs- und Immissionsgrenzwerte. Für Ge-
biete und Gebäude, in denen sich Personen in der Regel nur am Tag aufhalten, gelten 
für die Nacht keine Belastungsgrenzwerte (Art. 41 LSV). 
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5.2.4 Situation heute und Entwicklung ohne Vorhaben 

 Gegenwärtig im Jahr 2018 werden die Gebäude auf dem Areal für Gewerbe sowie für 
Büros genutzt. Auf dem Areal befinden sich ausserdem ein Parkhaus, Parkflächen im 
Aussenraum sowie eine Energiezentrale. Somit werden durch die heutige Nutzung be-
reits Lärmemissionen (Industrie- und Gewerbelärm) erzeugt.  

 
5.2.5 Umweltauswirkungen des Vorhabens in der Bauphase 

 Während der Bauphase kommt es zu störenden Lärmemissionen, die mit Hilfe des 
Massnahmenkatalogs der Baulärm-Richtlinie begrenzt werden. 

Lärmige Bauarbeiten Die Bautransporte und Bauarbeiten führen zu zusätzlichen Lärmemissionen im Ge-
biet. Arbeiten ausserhalb der Regelarbeitszeiten (7:00 - 12:00 und 13:00 - 19:00 Uhr) 
sind keine vorgesehen. Aufgrund der Dauer der Bauarbeiten (> 1 Jahr) und der Nähe 
zu den nächstgelegenen lärmempfindlichen Nutzungen (< 300 m) unterliegen die lär-
migen Bauarbeiten der Massnahmenstufe B der Baulärmrichtlinie. Die anzuwenden-
den Massnahmen gem. Baulärm-Richtlinie sind im Rahmen der jeweiligen Baubewil-
ligungsverfahren zu konkretisieren. 

Lärmintensive Bauar-
beiten 

Aufgrund des relativ geringen Grundwasser-Flurabstands müssen die Baugruben ge-
spundet werden. Das Einbringen von Spundwänden gilt als lärmintensiv. Die Dauer 
dieser Arbeiten beträgt voraussichtlich mehr als 8 Wochen. Sie finden während der 
Regelarbeitszeit statt. Auch bei Abbrucharbeiten kann es während einiger Wochen 
zum lärmintensiven «Spitzen» und «Jetten» kommen. Insgesamt dauern die lärmin-
tensiven Arbeiten sicher unter einem Jahr. Somit gilt auch hier die Massnahmenstufe 
B. Lärmintensive Arbeiten sind auf 8 Stunden pro Tag (7:00 bis 12 Uhr und 14:00 bis 
17:00 Uhr) beschränkt. 

Bautransporte Bautransporte finden ausschliesslich tagsüber (zwischen 6:00 und 22:00 Uhr) statt. 
Für das Areal wird gesamthaft mit ca. 120'000 m3 Material gerechnet. Während der 
Bauarbeiten ergeben sich somit rund 11'140 Transporte (= 22'280 Fahrten). Durch die 
Bautransporte während der 7-jährigen Bauphase wird es pro Bauwoche zu ca. 90 zu-
sätzlichen Fahrten kommen. Es kann somit festgehalten werden, dass es auf den tan-
gierten Erschliessungsstrassen je Bauwoche tagsüber mit Sicherheit zu weniger als 
770 Bautransportfahrten kommt. Damit unterliegen die Bautransporte der Massnah-
menstufe A. 

Massnahme Lä1:  Es werden die anwendbaren Massnahmen der Baulärm-Richtlinie, Massnahmenstu-
fen A und B umgesetzt. 
Sollten sich in der weiteren Projektierung Änderungen zum aktuellen Planungs-
stand ergeben, wird die Notwendigkeit einer Verschärfung der Massnahmen über-
prüft. 

Massnahme Lä2: Die umzusetzenden Massnahmen werden in den Ausschreibungsunterlagen vom 
Unternehmer verlangt. 

 
5.2.6 Betriebsphase / Strassenverkehrslärm 

 Im Umfeld des Schorenareals befinden sich die Hochleistungsstrasse A 18 sowie Kan-
tons- und Gemeindestrassen. Beim Strassenverkehrslärm wurden folgende Emissi-
onsgrundlagen berücksichtigt: 
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�x Durchschnittlicher täglicher Verkehr (DTV); "Zustand 2018" und "künftiger Zustand 
mit Projekt"; Verkehrsgutachten, Glaser Saxer Keller AG, Vorabzug, vom 
24.09.2020 sowie Lärmbelastungskataster 2015 

�x Umrechnung auf den durchschnittlichen stündlichen Verkehr (Nt) gemäss LSV 
�x Anteil laute Fahrzeuge aus Lärmbelastungskataster 2015 und Verkehrserhebung 

Glaser Saxer Keller AG, vom März 2018 
�x Geschwindigkeit gemäss bestehender Signalisierung 
�x Tag-/ Nachtdifferenz (DBL) gemäss Formel Basel-Landschaft 
Beim "Zustand 2018" wurde die neue Talstrasse nicht berücksichtigt und die Erschlies-
sung des Areals erfolgt ausschliesslich über den Schorenweg. Im "künftigen Zustand 
mit Projekt" wird die neue Talstrasse berücksichtigt. Die massgebende Beurteilung 
beim Strassenverkehrslärm erfolgt über den "künftigen Zustand mit Projekt".  
Die Berechnung der einzelnen Emissionsabschnitte des Strassennetzes für den "Zu-
stand 2018" ist dem Anhang 5.2-1 und für den "künftigen Zustand mit Projekt" dem 
Anhang 5.2-2 zu entnehmen. 
Das grundsätzliche CadnaA-Berechnungsmodell (Lärmbelastungskataster 2015) 
wurde vom Amt für Raumplanung (ARP) BL, Abteilung Lärmschutz, zur Verfügung ge-
stellt. Das Berechnungsmodell wurde soweit verfeinert, wie es für die vorliegende Un-
tersuchung notwendig war. Die Strassenlärmbelastung wurde mit dem Modell STL86+ 
berechnet. 
In der nachfolgenden Abbildung ist ein Ausschnitt der Berechnung dargestellt. 

Abbildung 5.2-29: 
Plan Lärmbelastung 
Strassenverkehrslärm 
"künftiger Zustand 
mit Projekt" - tags 
 

 

Ergebnis Aufgrund der Nutzung der Gebäude als Betrieb bzw. Büro erfolgt die Beurteilung aus-
schliesslich für den Tageszeitraum (06:00 bis 22:00 Uhr). Der Einfluss des Schichtbe-
triebs der Polizei auf den Lärm kann vernachlässigt werden.  
















































































































































